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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
1.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Gemeinde Langlingen hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Erweiterung 
Gewerbegebiet“ beschlossen. 

 
1.2 Planbereich 

Der Planbereich befindet sich am südöstlichen Ortsrand Langlingens. Er wird auf dem 
Deckblatt dieser Begründung im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 
1.3 Teilplanaufhebung 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 23 überdeckt einen Teil-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 12 „Gewerbegebiet“, der mit Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes Nr. 23 insoweit aufgehoben wird. Der betroffene Bereich wird auf der Plan-
zeichnung dargestellt. 

 
 
2. Planungsvorgaben 
 
2.1 Raumordnungsplanung 

Im Regionalen Raumordnungsprogramm 2005 (RROP) für den Landkreis Celle wird für 
Langlingen keine besondere zeichnerische Darstellung getroffen. Südlich an den Geltungs-
bereich dieses Bebauungsplanes grenzt ein kleines Vorbehaltsgebiet für Natur und Land-
schaft an. Vorbehaltsgebiete sind als wichtiger Belang zu beachten, können aber durch 
Abwägung überwunden werden. 

Grundsätzlich sollen die Möglichkeiten der Innenentwicklung ausgeschöpft werden, bevor 
neue Baugebiete ausgewiesen werden. Die Zersiedelung der Landschaft ist zu verhindern. 
Dies dient primär dem Freiraumschutz und der Vermeidung unverhältnismäßig hoher Infra-
struktur(folge)kosten. Die Ausweisung neuer Siedlungsflächen soll so erfolgen, dass der 
bisherige Freiraum möglichst wenig beeinträchtigt wird. Seine Inanspruchnahme ist auf den 
unbedingt erforderlichen Umfang zu reduzieren.  

Neue Bauflächen sollen sich an die vorhandenen Ortslagen anschließen. Vom vorhande-
nen Ortsrand abgesetzte Neubaugebiete sind nur vertretbar, wenn dies erforderlich ist. 

Die Baulandausweisung in diesen Orten darf nicht die Funktionen der zugeordneten und 
benachbarten Zentralen Orte beeinträchtigen. 

Der Entwurf des Regionalen Raumordnungsprogramms 2016 beinhaltet kein Vorbehalts-
gebiet für Natur und Landschaft mehr, dafür aber entlang der Südgrenze des Bebauungs-
plangebietes ein linienhaftes Vorbehaltsgebiet für Hochwasserschutz. Im Zuge der 19. 
Flächennutzungsplanänderung hatte der Landkreis Celle auf den 1.000 m - Radius um eine 
im Entwurf 2006 des RROP dargestellte Konzentrationsfläche für die Windenergienutzung 
aufmerksam gemacht. 
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2.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Flotwedel, zu der die Gemeinde Langlingen 
gehört, stellt für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes eine Fläche für 
die Landwirtschaft dar. Im Zuge der parallel aufgestellten 19. Flächennutzungsplan-
änderung wird stattdessen eine gewerbliche Baufläche vorgesehen. Der Bebauungsplan 
kann somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

Die bisherige Fassung des Flächennutzungsplanes sowie seine 19. Änderung werden im 
Folgenden dargestellt. 

 
2.3 Natur und Landschaft (Gebietsbeschreibung) 

Hierzu wird auf den Umweltbericht verwiesen, der durch den Landschaftsarchitekten 
Mextorf, Hessisch- Oldendorf, erarbeitet wird, und der dieser Begründung als ihr gesonder-
ter Teil beigefügt wird. In ihm wird der Zustand von Natur und Landschaft ausführlich 
beschrieben. 

 
 
3. Verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Ziel und Zweck der Planung (Planungsabsicht) 

Im Gewerbegebiet Langlingen sind südlich der Bahnhofstraße bislang zwar noch gewerb-
lich zu nutzende Baugrundstücke frei, aber die Samtgemeinde möchte rechtzeitig vor-
bereitend eine weitere Fläche für die zukünftige Entwicklung zur Verfügung stellen. 
Gewerbliche Baugrundstücke müssen rechtzeitig planerisch bereitgestellt werden. Wenn 
Betriebe sich erweitern oder ansiedeln wollen, müssen sie auch sofort bebaubare Grund-
stücke vorfinden. Die Aussicht auf eine Flächennutzungsplanung der Samtgemeinde und 
eine Bebauungsplanung der Gemeinde würde aufgrund des Zeitbedarfs Interessenten eher 
abschrecken. Die Samtgemeinde hat aber ein eigenes Interesse, vorhandenen örtlichen 
Betrieben zugunsten ihrer Sicherung Erweiterungsflächen anzubieten, Umsiedelungen 
innerhalb der Gemeinde zu ermöglichen, aber auch Betriebe anzusiedeln, um örtliche 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen und damit Arbeitswege von Arbeitnehmern in 
andere Kommunen zu vermeiden, und um für die Gemeinde Steueraufkommen zu erhalten 
und zu verbessern. 

Konkret liegen der Gemeinde für dieses Gebiet fünf Anfragen von Langlinger Handwerks-
betrieben vor, die in dieses Gebiet umsiedeln möchten, weil sie sich vergrößern wollen, und 
dies in ihrer innerörtlichen Lage nicht mehr möglich ist. Die Gemeinde hat ein großes 
Interesse daran, örtliche Betriebe im Ort zu halten und ihnen dementsprechend Ent-
wicklungsmöglichkeiten zu geben. 

Das Gebiet soll insofern der Eigenentwicklung dienen. Es hat nur eine verhältnismäßig 
geringe Größe und gefährdet somit nicht die Funktionsfähigkeit übergeordneter zentraler 
Orte. 

Für die überplanten Bereiche des benachbarten Bebauungsplanes Nr. 12 „Gewerbegebiet“ 
werden die dortigen Festsetzungen in den neuen B.-Plan übernommen, damit nicht inner-
halb von Grundstücken unterschiedliche Festsetzungen gelten. Die Überplanung ist 
erforderlich, um eine durchgehende Bebaubarkeit zu ermöglichen; die bisherige südliche 
Ortsrandeingrünung ist hier nicht mehr erforderlich und kann aufgehoben werden. 

  



- 5 - 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan mit dargestelltem Änderungsbereich 4 der 
19. Flächennutzungsplanänderung, M 1 : 5.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flächennutzungsplan, 19. Änderung, Änderungsbereich Langliungen 4, M 1:5.000 
 
 

  



- 6 - 

3.2 Art und Maß der baulichen Nutzung 

Es wird ein Gewerbegebiet festgesetzt, wie es für die geplante Nutzung erforderlich und 
ausreichend ist. 

Reine Einzelhandelsnutzungen werden ausgeschlossen, damit durch solche Betriebe „auf 
grüner Wiese“ nicht die Versorgungsfunktion der zentralen Orte, aber auch in unter-
geordnetem Maßstab des Ortskerns Langlingens beeinträchtigt oder gefährdet wird. 

Im Zuge der 19. Flächennutzungsplanänderung hatte der Landkreis Celle auf den 
1.000 m - Radius um eine im Entwurf 2006 des Regionalen Raumordnungsprogramms für 
den Landkreis Celle dargestellte Konzentrationsfläche für die Windenergienutzung auf-
merksam gemacht. Dieser Radius berührt den Geltungsbereich des vorliegenden Bebau-
ungsplanes lediglich in seinem äußersten Osten. Dort wird die laut Baunutzungsverordnung 
ausnahmsweise und unter bestimmten Bedingungen mögliche Wohnnutzung aus-
geschlossen, um Konflikten vorzubeugen. 

Das Maß der baulichen Nutzung erlaubt eine flächensparende Bebauung des Planbereichs, 
wobei der nördliche Planbereich, der aus dem Nachbarplan Nr. 12 „Gewerbegebiet“ zum 
Anschluss an den neuen Bebauungsplan übernommen wird, die bisherigen Festsetzungen 
beinhaltet, um zu vermeiden, dass innerhalb von Grundstücken unterschiedliche Fest-
setzungen gelten. Innerhalb der neu beplanten Fläche wird allerdings eine Eingeschossig-
keit festgesetzt, um beispielsweise Bürogebäude am Ortsrand nicht zu hoch aufragen zu 
lassen. Für Hallenbauten kann das aber nicht gelten, da in dieser Hinsicht gewerbetypische 
Nutzungen ermöglicht werden sollen. Dür diesen Fall wird eine absolute Höhenbegrenzung 
festgesetzt, die aber darf durch untergeordnete Bauteile überschritten werden darf, weil 
nicht beispielsweise ein verhältnismäßig sehr kleinflächiger Elevator die zulässige Bauhöhe 
definieren soll, sondern der eigentliche Hauptbaukörper. 

 
3.3 Bauweise, Baugrenzen 

Es wird in den neu geplanten Gewerbegebieten keine bestimmte Bauweise festgesetzt; die 
Maßgaben der Niedersächsischen Bauordnung sind hier ausreichend. In den übernomme-
nen Gewerbegebieten wird an der offenen Bauweise aus den oben bereits beschriebenen 
Gründen festgehalten. 

Die überbaubare Fläche kann großzügig gefasst werden. Anlass für eine Einschränkung 
besteht nicht.  

 
3.4 Verkehr 

Die verkehrliche Erschließung des Planbereichs kann über die Kreisstraße 52 „Am Rüben-
kamp“ von Osten her über dort bereits bestehende Zufahrt gesichert werden. Allerdings soll 
die Einmündung in einen rechten Winkel zur Straße umgestaltet werden, um eine verkehrs-
sicherere Anbindung an die Kreisstraße zu ermöglichen. Laut einer „Verkehrsuntersuchung 
zur Erweiterung eines Gewerbegebietes an der Straße „Am Rübenkamp (K52) in der 
Gemeinde Langlingen, SG Flotwedel“ des Verkehrsplanungsbüros Zacharias vom Juni 
2023 ist unter Berücksichtigung des geringen zu erwartenden Verkehrsaufkommens die 
Anlage einer Linksabbiegehilfe oder eines Linksabbiegestreifens nicht erforderlich. Das 
Gutachten kann im Bauamt der Samtgemeinde Flotwedel, Am Alten Bahnhof 3, 29342 
Wienhausen, zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Zwei Cebuslinien verbinden Langlingen mit den anderen Orten der Samtgemeinde Flot-
wedel, unter anderen die Grundzentren (RROP 2005) Eicklingen und Wienhausen. 
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3.5 Grün 

Die grünbezogenen Festsetzungen für den neu überplanten südlichen Planbereich ergeben 
sich aus dem Umweltbericht, dessen Empfehlungen insoweit gefolgt wird. 

 
3.6 Immissionsschutz 

Die flächenbezogenen Schallleistungspegel im GEe-Gebiet werden aus dem Ursprungs-
plan übernommen. Anlass für eine Änderung besteht in dieser Hinsicht nicht. 

Wie bereits weiter oben ausgeführt wird die laut Baunutzungsverordnung ausnahmsweise 
und unter bestimmten Bedingungen mögliche Wohnnutzung ausgeschlossen, um Kon-
flikten hinsichtlich der weiter östlichen geplanten Konzentrationsfläche für Windenergie-
anlagen vorzubeugen. 

 
 
4. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 
 
4.1 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen oder Bodenkontaminationen sind innerhalb des Planbereiches nicht 
bekannt. 

 
4.2 Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
4.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Planbereiches kann sichergestellt werden. 

Die Löschwasserversorgung ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften zu sichern. 
Hinweise darauf, dass dies grundsätzlich nicht möglich wäre, liegen nicht vor. 

Das anfallende Regenwasser ist so zu beseitigen, dass eine zusätzliche Belastung der Vor-
flut ausgeschlossen werden kann. Entsprechende Festsetzungen werden aus dem Nach-
barplan Nr. 12 übernommen. 

Im Südosten des Plangebiets querende Erdölleitungen werden in ihrer Funktion nicht 
beeinträchtigt. 

 
4.4 Städtebauliche Werte 

Der Planbereich hat eine Größe von ca. 5,1277 ha 

davon sind: 
Gewerbegebiete 4,3990 ha 
öffentliche Grünfläche – Gehölzstreifen 0,0674 ha 
öffentliche Grünfläche – Grünanlage 0,1547 ha 
Verkehrsfläche 0,5066 ha 
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Diese Begründung gemäß § 9 (8) BauGB hat zusammen mit dem Bebauungsplan und Örtliche 
Bauvorschrift 

„Erweiterung Gewerbegebiet“ 

vom            bis einschließlich           

gemäß § (2) BauGB öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat der Gemeinde Langlingen 
beschlossen. 

Langlingen, den  
 
                                                    Siegel 

Bürgermeister                       


